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die in seinem Haushalt lebenden Stiefkinder beschriankt, ist durch die neuere
Rechtsprechung des Bundesgerichts iiberholt, die keine derartige Einschrinkung
macht. Die oben erwihnten gesetzlichen Bestimmungen wie die Erwigungen, aus
denen Wissenschaft und Praxis die Unterhaltspflicht der Stiefeltern ableiten,
treffen ubrigens in gleicher Weise zu, ob das Stiefkind auflerhalb oder innerhalb
der stiefelterlichen Familie aufwiachst. In beiden Fillen ist es Glied der durch den
Eheschlull — nicht durch die Tatsache des gemeinsamen Haushalts — zwischen
den Stiefeltern begriindeten ehelichen Gemeinschaft. Hier wie dort hat die Mutter
kraft ehelicher Beistandspflicht Anspruch darauf, dafl ihr Ehemann sie in der
Erfiilllung ihrer Unterhaltungspflicht fiir die vorehelichen Kinder unterstiitzt. Im
Gegenteil; die Unterhaltspflicht des Stiefvaters gegeniiber einem aullerhalb
der Familie aufwachsenden Stiefkind ist umso eher gerechtfertigt, als er diesem
mit der Heirat der Mutter in der Regel die Erndhrerin entzieht, wihrend das in
die hiusliche Gemeinschaft aufgenommene Kind weiterhin an ihrer Pflege Anteil
hat (vgl. Speiser a. a. O. S. 94). Ubrigens wire es nicht zu verstehen, weshalb ein
Stiefvater, der sich der Aufnahme der Stiefkinder in den gemeinsamen Haushalt
widersetzt oder dessen Charaktereigenschaften die Aufnahme verbieten, dafiir
mit der Befreiung von jeder Unterhaltungspflicht fiir seine Stiefkinder belohnt
sein sollte. (Aus einem Entscheid der Direktion des Fiirsorgewesens des Kts. Bern
iii einem Etatstreit vom 28. Juli 1950.)

C. Entscheide eidgenossischer Behirden

20. Interkantonale Armenpflege auBer Konkordat. Dauernde Unterstiitzungsbediirf-
tigkeit im Sinne von Art. 45, Abs. 3 BV setzt nicht voraus, daf bereits Unterstiitzun-
gen geleistet wurden ; der Entzug der Niederlassung und die Hevmschaffung sind viel-
mehr schon zuldssig, wenn sich aus den Umstdnden mit Sicherheit ergibt, daf eine
Person dauernd der offentlichen Wohltdtigheit zur Last fallen miifite, wenn sie nicht
heimgeschafft wiirde. — Legittmation der Ehefrau zur Beschwerdefiihrung gegen
etnen Auswersungsbeschluf3.

A. — Die Beschwerdefiihrerin ist die Frau zweiter Ehe des in A. (Kanton
Bern) heimatberechtigten G. A. L. Dieser ist im Jahre 1946 wegen wiederholter
Bestrafung fiir schwere Vergehen aus dem Kanton Freiburg ausgewiesen worden.
Die Beschwerdefiihrerin selbst und ihre Kinder aus erster und zweiter Ehe blieben
nach wie vor in B. (Freiburg). Die Familie wohnte daselbst seit dem Jahre 1940
in einem Hause, das urspriinglich einer Tante, dann dem Vater der Beschwerde-
fithrerin gehorte und spater durch dessen Vormund dem Sohne 8. verkauft wurde.
Uber die Bezahlung der Mietzinse bestanden zwischen S. und L. Differenzen, die
durch Urteil des Zivilgerichtes des Seebezirkes vom 9. Januar 1948 dahin ent-
schieden wurden, daB L. verurteilt wurde, dem Kigentiimer fiir die Zeit vom
13. Méirz 1943 bis zum 14, August 1946 Mietzinse von monatlich Fr, 25.— zu be-
zahlen und das Haus sofort zu verlassen. Die polizeiliche Ausschaffung wurde der
Beschwerdefiihrerin am 23. Mirz 1950 angedroht. Die Beschwerdefiihrerin wider-
setzte sich der Ausschaffung. Darauf vereinbarte die Gemeinde B. mit dem neuen
Eigentiimer des Hauses, da3 die Familie bis zu deren Ubernahme durch den Kan-
ton Bern in der Wohnung verbleiben kénne, wihrend die Gemeinde dem Eigen-
tiimer mit Wirkung ab 1. April 1950 fiir den monatlichen Mietzins von Fr. 25.—
Gutsprache leiste. Schon vorher, am 7. April 1949, hatte sich der Gemeinde-
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ammann von B. an die kantonale Direktion des Innern gewandt mit der Erkli-
rung, es sei schon seit langem der Wunsch der Behorden und der Bevilkerung von
B., daB3 die Familie L. die Gemeinde verlasse; dies namentlich deshalb, weil die
gelegentliche (polizeilich nicht bewilligte) Anwesenheit des L. im Gemeindegebiet
zu Schwierigkeiten Anlaf} biete. Im Januar 1950 hatte der Gemeinderat beim
Oberamt Murten erneut Schritte unternommen, um die Familie L. heimzuschaffen,
weill in der Gemeinde keine leeren Wohnungen zur Verfiigung stiinden, in die die
Beschwerdefiihrerin und deren Kinder eingewiesen werden kénnten. Die kantonale
Polizeidirektion schrieb darauf dem Oberamtmann am 16. Januar 1950, die aus
sicherheitspolizeilichen Griinden erfolgte Ausschaffung des L. gelte nicht auch fiir
dessen Angehorige. Die Voraussetzungen fiir eine derartige MaBnahme wéren
tibrigens nicht vorhanden. Denn die Beschwerdefithrerin sei nicht unterstiitzt.
Der Verdienst der Familienangehorigen belaufe sich auf jahrlich zirka 10000.—
Franken. Die bernischen Behorden wiren zudem mit einer Heimschaffung nicht
einverstanden. Daraufhin bemiihte sich das Oberamt Murten bei der Direktion
der bernischen Armenfiirsorge um die Heimnahme der Familie. Diese antwortete
am 24. Marz 1950, dal eine Heimschaffung nicht anders als nach Entzug der
Niederlassungsbewilligung im Sinne von Art. 45 BV moglich wire. Doch konne
sie schon jetzt die Erklarung abgeben, daf} sie die Familie L. nicht in den Kanton
Freiburg unterstiitzen werde. Am 31. Marz 1950 berichtete darauf das Oberamt
der Sozialabteilung der freiburgischen Direktion des Innern, dall die Familie des
L., bestehend aus Frau und drei Kindern, seit der Kantonsverweisung des Ehe-
mannes nicht mehr die notigen Existenzmittel besitze und seit 1943 nicht mehr in
der Lage sei, den Mietzins zu entrichten. Die Familie hatte aus der Wohnung aus-
gewiesen werden sollen. Dabei habe sich gezeigt, dal} sie ihres zweifelhaften Rufes
wegen weder in der Gemeinde noch in deren Umgebung ecine Unterkunft finde.
L. selbst widersetze sich dem Entzug der Niederlassung fiir seine Familie nicht,
sondern ersuche seinerseits um Mallnahmen, die ihm das Zusammenleben mit der
Familie wieder ermoglichten. Aullerdem habe L. dem Oberamt erklirt, er sei ge-
zwungen, Armenunterstiitzung nachzusuchen. Damit seien die Voraussetzungen
fiir den Entzug der Niederlassung erfiillt.

Mit Beschlul3 vom 14. April 1950 entzog der Staatsrat des Kantons Freiburg
,,dem G. A. L. und seiner Familie** die Niederlassungsbewilligung. L. sei vorbe-
straft und bereits des Kantons Freiburg verwiesen. Seine Familie entbehre der
notigen Existenzmittel. Die Heimatbehorde habe eine Unterstiitzung der Familie
abgelehnt.

B. — Mit der staatsrechtlichen Beschwerde beantragt Frau L.-S. die Auf-
hebung des Beschlusses des Staatsrates. Sie habe Unterstiitzung weder verlangt
noch je erhalten. Sie habe auch keine Schulden, sondern sei fiir die Familie immer
aufgekommen. Die Gemeinde bezahle fiir die Familie den Hauszins, ohne vorher
die Beschwerdefiihrerin gefragt zu haben, ob sie in der Lage sei, dafiir selbst auf-
zukommen. Die Niederlassung diirfe ihr nicht wegen der Vorstrafen des Mannes
entzogen werden. Der Beschluf sei auch deshalb unzulissig, weil nur ein Teil der
Kinder (diejenigen aus zweiter Ehe) im Kanton Bern, die andern dagegen im
Kanton Freiburg heimatberechtigt seien. Dall L. sich selbst als unterstiitzungs-
bediirftig erklire, beriihre die Beschwerdefiihrerin und deren Kinder nicht; denn
L. konne seit seiner Wegweisung aus dem Kanton nicht mehr als Haushaltungs-
vorstand gelten.

C. — Der Staatsrat des Kantons Freiburg beantragt die Abweisung der Be-
schwerde.
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Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. — Mit dem angefochtenen Entscheid wird die Niederlassungsbewilligung
dem G. A. L. und seiner Familie'* entzogen. Was unter dieser Familie zu ver-
stehen ist, ist aus dem angefochtenen Entscheid nicht ersichtlich. Im Antrag des
Oberamtes ist von drei Kindern die Rede. Doch sind aus der Ehe des L. mit der
Beschwerdefiihrerin nur zwei Kinder, nimlich O., geboren am 13. Mai 1943, und
0., geboren am 1. Juni 1948, hervorgegangen. Der Knabe D. ist als eheliches Kind
aus der Ehe der Beschwerdefiihrerin mit E. B. eingetragen (soll aber nach der
Darstellung der Beschwerdefiihrerin unehelicher Abstammung sein). Doch kann
er weder im einen noch im andern Fall fiir den Ausweisungsbeschluf3 als zur
Familie L. gehérend betrachtet werden, ebensowenig als die beiden volljahrigen
Kinder aus erster Ehe, die der Beschwerdefiihrerin ihren Verdienst abliefern
(E., geboren 1924, und M., geboren 1927), und zwar schon deshalb nicht, weil es
sich bei diesen um Biirger des Kantons Freiburg handelt, denen gegeniiber eine
Ausweisung aus dem Kanton nicht in Frage kidme.

G. A. L., der bereits wegen wiederholter Bestrafung aus dem Gebiet des
Kantons Freiburg ausgewiesen ist, hat gegen den Beschlul} nicht rekurriert. Die
Beschwerde wird von Frau B. L. fiir sich und ihre Kinder erhoben. Sie ist, was
die Beschwerde fiir die vom Beschlull betroffenen Kinder betrifft, hiezu als Mit-
inhaberin der elterlichen Gewalt iiber diese befugt.

Der Ausweisungsbeschlufl wire nicht schon deshalb begriindet, weil G. A. L.
dauernd unterstiitzungsbediirftig wire. Die Ehefrau hat ein selbstidndiges Recht
auf Niederlassung. Sie ist in der freien Wahl ihres Wohnsitzes zwar beschrinkt
durch die Pflicht, dem Manne zu folgen (Art. 160 ZGB). Doch kénnen Ehegatten,
auch ohne daf die Voraussetzungen von Art. 170 ZGB vorliegen, im gegenseitigen
Einverstindnis getrennt leben. Ein derartiges Einverstdndnis ist hier anzuneh-
men, wo sich die Ehefrau seit der Ausweisung des Mannes im Jahre 1946 mit
ihren Kindern am bisherigen Wohnort aufgehalten hat. Das Einverstindnis des
Mannes bezog sich also nicht blof auf die Ehefrau, sondern auch auf die ehelichen
Kinder. Daraus, daB L. nachtriglich erkldrt hitte, er sei mit einer Ausweisung
von Frau und Kindern aus dem Kanton Freiburg einverstanden, kann unter den
hier gegebenen Umstidnden nicht abgeleitet werden. Aus dem Briefe des L. an das
Oberamt geht hervor, daB dieser sich fiir die Familie einsetzen wollte, das heil3t
deren f]bersiedlung in den Kanton Bern offenbar nur wiinschte, weil er hoffte,
daB sich dann fiir die ganze Familie eine gemeinsame Wohnung finden lasse. Daf
er zugestimmt hitte, wenn ihm bekannt gewesen wire, dall die Armendirektion
die Aufteilung der Familie in Aussicht nimmt, erscheint als ausgeschlossen.

Er hat denn auch nachtréglich selber die Sistierung der Ausweisung verlangt.
Nachdem iibrigens die Beschwerdefiihrerin bisher zusammen mit den Kindern
aus ihrer ersten Ehe 1n B. ihr wirtschaftliches Auskommen hatte, was nicht mehr
der Fall wire, wenn die Familie getrennt und die Beschwerdefiihrerin mit ihren
Kindern in den Kanton Bern heimgeschafft wiirde, wire die Beschwerdefiihrerin
nach Art. 170 ZGB befugt, MaBnahmen im Sinne dieser Vorschrift zu verlangen.
Wenn aber dem so ist, so kann eine Heimschaffung nicht damit gerechtfertigt
werden, dall der Ehemann die Heimschaffung wiinsche oder doch damit einver-
standen sei.

2. — DalB die Beschwerdefiihrerin und ihre Kinder schon bisher durch die
Behorden des Kantons Freiburg unterstiitzt worden seien, ist nicht behauptet.
Das Fehlen von Unterstiitzungen wiirde zur Aufhebung des Beschlusses nicht
geniigen. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts setzt die dauernde
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Unterstiitzungsbediirftigkeit nicht voraus, daB Unterstiitzung bereits geleistet
wurde. Die Heimschaffung ist schon zulédssig, wenn sich aus den vorhandenen
Umstanden mit Sicherheit ergibt, dal die Person dauernd der 6ffentlichen Wohl-
tatigkeit zur Last fallen miilte, wenn sie nicht heimgeschafft wiirde (BGE 56 I 14
und die dort genannten Urteile, 65 I 220 Erw. 3). Im Heimschaffungsantrag wird
denn auch tatséchlich behauptet, die Beschwerdefiihrerin besitze fiir sich und
ihre Kinder seit der Ausweisung des Mannes nicht mehr die nétigen Subsistenz-
mittel. Doch widerspricht diese Behauptung den Feststellungen der kantonalen
Polizeidirektion in deren Brief vom 16. Januar 1950, wonach der Verdienst der
Familienmitglieder insgesamt etwa Fr. 10000.— betragt und deshalb eine Unter-
stiitzung bisher nicht notig war. Es ist nicht behauptet, dall sich diese Verhalt-
nisse seither wesentlich verdndert hatten. Abgesehen hievon wird der Heim-
schaffungsantrag damit begriindet, dal die Familie den Mietzins nicht bezahlen
konne. Auch diese Annahme findet jedoch in den Akten keine Stiitze. Schuldner
der gerichtlich festgestellten Mietzinsforderung ist nicht die Ehefrau, sondern der
Ehemann L. Jener gegeniiber hat daher der Rechtsoéffnungsrichter die Voll-
streckung des Urteils des Seebezirkes vom 9. Januar 1948 verweigert. Daf} die
Beschwerdefiihrerin diese Schuld nicht bezahlt hat, konnte zudem nicht als
Zahlungsunfihigkeit ausgelegt werden. Denn die Beschwerdefiihrerin weigert
sich, diese Schuld zu bezahlen, weil sie gegeniiber dem Glaubiger (dem Vater der
Beschwerdefiihrerin) eine Gegenforderung zu besitzen behauptet, die darauf zu-
riickgeht, dal dieser der Beschwerdefiihrerin schon vor seiner Bevormundung
eine Schuldanerkennung iiber Fr. 10000.— ausgestellt habe, zur Zeit von dieser
wiederum Kost und Logis erhilt und weil er erkldrt, L. schulde ihm keinen Miet-
zins und er verlange auch keinen solchen von der Beschwerdefiihrerin. Im Urteil
vom 9. Januar 1948 ist zwar tiber Gegenforderungen des L. entschieden worden,
die dieser fiir eine Unterhaltsforderung seit dem Mérz 1943 zu haben behauptete.
Dagegen fehlt es an einem Entscheid dariiber, ob die Gegenforderungen der Be-
schwerdefiihrerin zu Recht bestiinden.

Es bleibt also lediglich die Tatsache, dal die Gemeinde fiir den Zins mit Wir-
kung ab 1. April 1950 Gutsprache geleistet hat. Das tat die Gemeinde jedoch
nicht, weil sie von der Beschwerdefiihrerin um solche Gutsprache ersucht worden
ware, sondern ohne deren Zustimmung einzuholen, und zwar, wie sich aus der
Zuschrift des Oberamtes an die Direktion des Innern vom 31. Mérz 1950 ergibt,
weil fiir die Beschwerdefithrerin und deren Kinder wegen ihres angeblich schlech-
ten Rufes in der Gemeinde keine andere passende Wohnung gefunden werden
konnte, so dal3 man sich entschlof, die Familie bis zur Abklirung der Frage der
Heimschaffung in der bisherigen Wohnung zu belassen. Die Kostengarantie ist
also nicht auf das Unvermégen der Beschwerdefiihrerin, die Wohnungsmiete fiir
eine ihren Verhiltnissen angepalite Unterkunft zu bezahlen, sondern darauf zu-
riickzufiithren, daf3 in der Gemeinde keine andere passende Unterkunft fiir die
Beschwerdefiihrerin und deren Kinder vorhanden ist. Ks ist aber keine Armen-
unterstiitzung im Sinne von Art.45 BV, wenn eine Familie wegen gewisser
Charaktereigenschaften ihrer Mitglieder, nicht wegen Mittellosigkeit, keine andere
Wohnung findet, und wenn der Wohngemeinde daraus Kosten entstehen (BGE 49
I 335, Urteil vom 9. November 1949 i. S. Solothurn gegen Aargau).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheillen und der Auswelsungqbeachlu[i des Staats-

rates des Kantons Freiburg vom 14. Apnl 1950 aufgehoben.
(Entscheid des Bundesgerichtes vom 5. Juli 1950 )



	C. Entscheide eidgenössischer Behörden

